
   

BEZIRKSVERTRETUNG MITTE    TOP 31.1 
 

Auszug 
aus der nichtunterzeichneten Niederschrift 

der Sitzung vom 07.09.2017 

 
 
 

Zu Punkt 20 
(öffentlich) 

Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. III/3/67.02 - Teilplan 
A - "Quartier Alte Post und Telekomhochhaus" für das Gebiet 
südlich der Platzfläche des Neumarktes, westlich der Kavalle-
riestraße, nördlich und westlich des Philipp-Reis-Platzes, 
nördlichder Friedrich-Ebert-Straße und östlich der Herforder 
Straße im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Baugesetz-
buch (BauGB)  
- Stadtbezirk Mitte -  
 
- Aufteilung des Geltungsbereiches in zwei Teilbebauungsplä-
ne (Teilplan A 
   und Teilplan B) 
- Beschluss über Stellungnahmen 
- Satzungsbeschluss für den Teilplan A 

  
Beratungsgrundlage: Drucksache: 5242/2014-2020 
 
… 
 

 Beschluss: 
  

1. Der Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplans Nr. 
III/3/67.02 "Quartier Alte Post und Telekomhochhaus“ für das Ge-
biet südlich der Platzfläche des Neumarktes, westlich der Kavalle-
riestraße, nördlich und westlich des Philipp-Reis-Platzes, nördlich 
der Friedrich-Ebert-Straße und östlich der Herforder Straße wird 
in zwei Teilbebauungspläne (Teilpläne A und B) aufgeteilt: 
 
Teilplan A 
Für das Gebiet begrenzt durch die Platzfläche des Neumarktes im 
Norden, der Kavalleriestraße im Osten, der Friedrich-Ebert-Straße 
im Süden und der Flurstücke 673 und 676 im Westen. 
 
Teilplan B 
Für das Gebiet begrenzt durch die Bebauung Herforder Straße 18 
im Norden, des Gebäudes der Technikzentrale im Osten, der 
Friedrich-Ebert-Straße im Süden und der Herforder Straße im 
Westen. 
 

2. Für die genauen Grenzen der Teilbebauungspläne sind die Ein-
tragungen in den Plänen des Bauamtes verbindlich. 

3. Die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-
gung und der frühzeitigen Behördenbeteiligung werden gemäß 
Darstellung der Anlage A1 berücksichtigt bzw. nicht berücksich-
tigt. 
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4. Der Stellungnahme der Stadtwerke Bielefeld aus der Beteiligung 
gemäß § 4 (2) BauGB wird gemäß Anlage A2 stattgegeben. 

Die Stellungnahmen der Bezirksregierung Detmold, der Deut-
schen Telekom Technik, der moBiel GmbH und LWL Denkmal-
pflege aus der Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB werden gemäß 
Anlage A2 zur Kenntnis genommen. 

5. Die durch die Verwaltung vorgenommenen Anpassungen und Er-
gänzungen in der Planbegründung und den textlichen Festset-
zungen werden beschlossen.  

6. Der Bebauungsplan Nr. III/3/67.02 - Teilplan A - „Quartier Alte 
Post und Telekomhochhaus“ für das Gebiet südlich der Platzflä-
che des Neumarktes, westlich der Kavalleriestraße, nördlich und 
westlich des Philipp-Reis-Platzes, nördlich der Friedrich-Ebert-
Straße und östlich der Herforder Straße wird mit den textlichen 
Festsetzungen und der Begründung gemäß § 10 (3) des Bauge-
setzbuches (BauGB) als Satzung beschlossen. 

7. Der Beschluss des Bebauungsplanes ist gemäß § 10 (3) BauGB 
öffentlich bekannt zu machen. 

8. Die Information der Verwaltung über die Anpassung des Flächen-
nutzungsplanes im Wege der Berichtigung (FNP-Berichtigung Nr. 
3/2015) wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

 - mit Mehrheit bei einigen Enthaltungen beschlossen - 
-.-.- 

 

004 Büro des Rates, 11.09.2017, 51-65 88 

An 600.11 Schriftführung Stadtentwicklungsausschuss – zu Händen Frau Ostermann 

An das Bauamt - 600.42  

 

zur Kenntnis und ggf. weiteren Veranlassung. 
i. A. 
 
gez. 
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